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Patente auf stammzellbezogene Verfahren: 
Zum Urteil des EuGH in der Sache Brüstle/Greenpeace 

Die Patentierung im Bereich der Lebenswissenschaften ist ein hoch kontroverses 
Feld. Umstritten sind etwa die Reichweite des Patentschutzes, die Zulässigkeit 
von Stoff- in Abgrenzung zu Verfahrenspatenten und die grundsätzliche Frage, 
ob das Patentregime im Bereich der Lebenswissenschaften den Gang der For-
schung eher befördert oder behindert. Auch im Bereich der Forschung an huma-
nen embryonalen Stammzellen ist die Zulässigkeit von Patenten einer Vielzahl 
von Einwänden ausgesetzt.

E d i t o r i a l
  Am 18. Oktober 2011 hat der Eu-

ropäische Gerichtshof   seine Entschei-
dung  in  der  Rechtssache  C-34/10, 
Oliver Brüstle  / Greenpeace  e.V.,  ver-
kündet.  Mit  dieser  Entscheidung  hat 
nicht  nur  ein  langjähriger  Rechtsstreit 
sein  Ende  gefunden,  es  wurde  auch 
eine  zusätzliche  Rechtsdefinition  des 
menschlichen Embryos vorgelegt. Was 
die Entscheidung besagt, was sie bedeu-
tet und was sie möglicherweise bewirkt, 
skizziert in knapper Form Martin Heyer 
in der Rubrik „Zum Thema“. Der Na-
notechnologie  und  ihren  normativen 
Herausforderungen  widmete  sich  eine 
Tagung  der  Nachwuchsgruppe  „Nor-
mierung in den Lebenswissenschaften“ 
am IWE, deren wesentliche Statements 
Sebastian  Knell  dokumentiert.  Seba-
stian Knell  ist neuer wissenschaftlicher 
Mitarbeiter  am  IWE. Er  verbindet  In-
teressen  für  die  theoretische  und  die 
praktische Philosophie  und hat  zuletzt 
am Institut für Philosophie der Univer-
sität  Basel  gearbeitet,  schwerpunktmä-
ßig zu Fragen  im Zusammenhang von 
Biogerontologie  und  Ethik.  Neu  am 
IWE ist zudem Minou Friele, die zuvor 
in der wissenschaftlichen Abteilung des 
DRZE  tätig  war  und  nun  die  Leitung 
der Gruppe „Medizin und Ethik“ über-
nommen  hat.  Die  Gruppe  wird  sich 
künftig besonders den ethischen Fragen 
im Umkreis der Demenzforschung wid-
men.  Sie  steht  damit  in  engem  Bezug 
zu  dem  BMBF-geförderten  Verbund-
projekt „Person und Demenz“, das das 
IWE seit 2011 unter Federführung von 
Dieter  Sturma  mit  den  Universitäts-
kliniken  Bonn  (Prof.  Wolfgang  Maier, 
Psychiatrie) und Düsseldorf  (Prof. An-
dreas  Bauer,  Neurologie)  sowie  dem 
Forschungszentrum  Jülich  (Cornelia 
Karger,  Psychologie;  PD  Jan-Hendrik 
Heinrichs, Philosophie) betreibt. Neben 
grundlegenden Fragen zum Verständnis 
der Person und der personalen  Identi-
tät  im  Kontext  demenzieller  Erkran-
kungen wird  die  spezifische Rolle  von 
Vorsorgevollmachten,  die  Einwilligung 
in  der Demenzforschung  und  die An-
erkennung  personaler  Fähigkeiten  bei 
Demenzpatienten untersucht.
Wir  freuen  uns  mit  Erscheinen  des 

Informationsbriefs  auch  auf   das  neue 
Jahrbuch  für  Wissenschaft  und  Ethik 
hinweisen  zu  können,  welches  in  der 
Verantwortlichkeit  von  Dieter  Birnba-
cher den Schwerpunkt „Der Klimawan-
del und seine Folgen – eine Herausfor-
derung für die angewandte Ethik“ setzt.  

Michael Fuchs

98/44 (sog. Biopatentrichtlinie) handelt 
und die Richtlinie den Mitgliedsstaaten 
keinen  Beurteilungsspielraum  bezüg-
lich  der  dort  normierten  Ausnahmen 
von der Patentierbarkeit lasse.
Im Laufe des nun eingeleiteten Ver-

fahrens  bezogen  verschiedene  Mit-
gliedstaaten  zu  den  Vorlagefragen 
Stellung und sprachen sich im Wesent-
lichen  einhellig  gegen  das  Verbot  ei-
ner Patentierung aus. Am 18. Oktober 
2011  fällte  der  EuGH  schließlich  ein 
Urteil  und  schloss  sich  dabei  weitge-
hend einer Stellungnahme des General-
anwalts Yves Bot  vom April  2011  an. 
Der  EuGH  kam  dabei  zu  folgenden 
Schlüssen:
■ Jede menschliche Eizelle vom Sta-

dium ihrer Befruchtung an, jede unbe-
fruchtete menschliche Eizelle, in die ein 
Zellkern aus einer ausgereiften mensch-
lichen  Zelle  transplantiert  worden  ist, 
und  jede  unbefruchtete  menschliche 
Eizelle,  die  durch  Parthenogenese  zur 
Teilung  und  Weiterentwicklung  ange-
regt  worden  ist,  ist  ein  „menschlicher 
Embryo“.
■ Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 

2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 von der 
Patentierung ausgeschlossen, wenn die 
technische Lehre,  die Gegenstand  des 
Patentantrags  ist,  die  vorhergehende 
Zerstörung  menschlicher  Embryonen 
oder deren Verwendung als Ausgangs-
material erfordert, in welchem Stadium 
auch  immer  die  Zerstörung  oder  die 
betreffende Verwendung erfolgt.
Das  Urteil  des  EuGH  ist  aus  einer 

Mehrzahl  von  Gründen  bemerkens-
wert. Zum Einen formuliert der EuGH 
in dem Urteil eine (allerdings zunächst 
nur  für  das  Patentrecht  geltende) De-
finition  des  menschlichen  Embryos, 
die  von  den  Begriffsbildungen  in  vie-
len  Rechtsordnungen  abweicht,  und 
zugleich  für  diese  verbindlich  ist.  So 
versteht  diese  Definition,  anders  als 
das deutsche Embryonenschutzgesetz, 
nicht erst die befruchtete Eizelle im Sta-
dium  der  Bildung  der  Metaphaseplat-
ten als Embryo, sondern die Eizelle ab 

  Die  Umweltorganisation  Green-
peace erhob 2004 Klage gegen ein Pa-
tent  des  Bonner  Stammzellforschers 
Oliver  Brüstle.  Brüstle  hatte  1997  ein 
Patent  auf   ein  Verfahren  zur  Etablie-
rung  neuronaler  Vorläuferzellen  ange-
meldet, die perspektivisch zur Behand-
lung neurologischer Erkrankungen wie 
Multiple Sklerose oder Parkinson einge-
setzt werden sollen. Die neuralen Vor-
läuferzellen werden bei diesem Verfah-
ren aus humanen, embryonalen Stamm-
zellen  abgeleitet,  der  Patentanspruch 
umfasst aber nicht die (in Deutschland 
verbotene) Etablierung von Stammzell-
linien aus menschlichen Embryonen.
Seine Klage  begründete Greenpeace 

damit,  dass  die  Erfindung  gegen  die 
öffentliche  Ordnung  bzw.  die  guten 
Sitten  verstoße  und  insofern  nicht  pa-
tentierbar sei (§ 2 Abs. 1 PatG). Das Pa-
tentgesetz  erklärt  insbesondere  solche 
Erfindungen für patentunfähig, die die 
„Verwendung  von  menschlichen  Em-
bryonen zu industriellen oder kommer-
ziellen Zwecken“ umfassen (§ 2 Abs. 2 
Nr. 3 PatG). Da die im Patentanspruch 
beschriebenen Vorläuferzellen  aus  em-
bryonalen Stammzellen entwickelt wer-
den,  setze das Verfahren die vorherige 
Zerstörung von Embryonen zwingend 
voraus. Insofern handele es sich um ein 
Verfahren  zur  Verwendung  menschli-
cher Embryonen  zu  industriellen  oder 
kommerziellen Zwecken.
Das Bundespatentgericht schloss sich 

der Ansicht des Klägers weitgehend an 
und erklärte das Patent für nichtig, so-
weit es Vorläuferzellen und die Verfah-
ren  zu  ihrer Herstellung  umfasste,  die 
aus menschlichen embryonalen Stamm-
zellen gewonnen werden.
Gegen dieses Urteil legte Brüstle vor 

dem  Bundesgerichtshof   (BGH)  Beru-
fung ein. Der BGH kam zu der Über-
zeugung, dass die Entscheidung über die 
Rechtsfrage einer Auslegung durch den 
Europäischen  Gerichtshof   (EuGH) 
bedürfe, da es sich bei dem infrage ste-
henden § 2 Abs. 2 PatG um eine Um-
setzung des Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 
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5. Bonner Symposium „Nur klein oder anders? 
Nanotechnologien zwischen Machbarkeit 

und Normierung“ 
17. November 2011, Bonn

Naturwissenschaftliche Aspekte der Nanoforschung sowie aktuelle ethisch-
rechtliche und politische Herausforderungen der Nanowissenschaften erörter-
ten Physiker, Philosophen, Rechtswissenschaftler und Politiker auf dem Bonner 
Symposium der BMBF Nachwuchsgruppe „Normierung in den modernen Le-
benswissenschaften“ am 17. November 2011 im Poppelsdorfer Schloss.

Beginn der Befruchtung. Zum Anderen 
weicht der EuGH durch sein Urteil von 
der bisherigen Tendenz ab, Fragen der 
Moral aus dem Patentrecht im engeren 
Sinne herauszuhalten, und bezieht Stel-
lung gegen eine  strikte Wertneutralität 
des Patentrechts.
Außer  dem  konkreten  infrage  ste-

henden Patent betrifft der Spruch des 
EuGH über 100 andere Patente in ver-
schiedenen  Mitgliedsstaaten  der  EU. 
Gegen das Urteil gibt es keine Rechts-
mittel.
Die Allianz der Wissenschaftsorgani-

sationen mahnt in einer Stellungnahme 
vom 7. Dezember 2011 an, die Bedeu-
tung des Urteils nicht auf  andere Fra-
gen  der  Stammzellforschung,  wie  die 
Forschungsförderung,  zu  übertragen. 
In der gleichen Stellungnahme werden 
auch  erhebliche  Bedenken  gegen  das 
Urteil  selbst  ins  Feld  geführt.  Neben 
Einwänden  gegen  die  Einengung  von 
Gestaltungsspielräumen  der  Mitglied-
staaten wird dabei vor allem die Frage 
der Vereinbarkeit mit welthandelsrecht-
lichen Vorgaben aufgeworfen.

Bezüglich  der  Patentierbarkeit 
stammzellbezogener Verfahren ist auch 
durch den Spruch des EuGH kein En-
de der Debatte zu erwarten. Auch wenn 
das Urteil in Bezug auf  Verfahren, die 
die Verwendung von humanen embryo-
nalen Stammzellen voraussetzen, wenig 
Spielraum lässt, bleiben andere Fragen 
offen. So ist bislang unklar, ob von der 
Patentierung  auch  Verfahren  ausge-
schlossen  sein  sollen,  deren  Entwick-
lung humane embryonale Stammzellen 
nur  als  Vergleichsgröße  berücksichti-
gen, was bis auf  Weiteres die gesamte 
Forschung mit  induziert pluripotenten 
Zellen (iPS) umfassen dürfte. Zugleich 
muss sich erweisen, welche praktischen 
Auswirkungen auf  die Patentierung der 
Spruch  überhaupt hat. So wäre es bei-
spielsweise denkbar, das Patentierungs-
verbot durch entsprechende Formulie-
rung  des  Patentantrags  zu  umgehen, 
wenn  humane  embryonale  Stammzel-
len nur eines der möglichen Ausgangs-
materialien sind, aus denen der Patent-
gegenstand abgeleitet wird.

Martin Heyer

   Ta g u n g

  In  dem  amerikanischen  Science-
Fiction-Film  Fantastic  Voyage  reist 
ein  auf   Miniaturgröße  geschrumpftes 
Ärzteteam  durch  den  Körper  eines 
an  einem  Blutgerinnsel  erkrankten 
Wissenschaftlers,  mit  dem  Ziel,  den 
Thrombus  zu  zerstören.  Wenngleich 
die  an  der  fiktiven Vorlage  orientierte 
Vision,  zu  ähnlichen  therapeutischen 
Zwecken programmierte Nanoroboter 
durch  den  menschlichen  Organismus 
zu  senden,  bis  dato  Zukunftsmusik 
bleibt,  sind  heute  mit  der  Hyperther-
miebehandlung bereits  erste Wege be-
schritten, Nanopartikel bei der Tumor-
bekämpfung  zum Einsatz  zu  bringen. 
In  seiner  Begrüßungsrede  skizzierte 
Nachwuchsgruppenleiter  Tade  Matt-
hias  Spranger  neben  dieser  medizini-
schen  Anwendung  vielfältige  weitere 
Einsatzgebiete  der  Nanotechnologie, 
etwa  in  den  Bereichen  der  Material-
technik, Elektronik und Kosmetik. Die 
normativen Problemstellungen zusam-
menfassend,  die  damit  aus  ethischer, 
rechtlicher  und politischer Perspektive 
einhergehen, formulierte er als Leitge-
danken für das Symposium drei Fragen: 
1. Gibt  es  spezifische Risiken,  die der 

Einsatz  der Nanotechnologie mit  sich 
bringt? 2. Bedarf  es zu ihrer ethischen 
Bewertung neuartiger bioethischer Ka-
tegorien? 3. Sind zu ihrer gesellschaftli-
chen Regulierung neue rechtliche Rege-
lungen erforderlich?
Die Vorträge begannen mit einer Er-

örterung  der  naturwissenschaftlichen 
Grundlagen  der  Nanotechnologie  so-
wie  spezifischer  Messverfahren,  die 
der Beurteilung ihrer Risiken im Tech-
nikfolgenabschätzungsdiskurs  dienen. 
Der Physiker Michael Decker  (Institut 
für Technikfolgenabschätzung und Sy-
stemanalyse,  Karlsruhe,  ITAS),  skiz-
zierte  die  technologischen  Potenziale 
der  Nanoforschung,  plädierte  jedoch 
zugleich  für  eine  skeptische  Haltung 
gegenüber  übertriebenen  ingenieurs-
technischen Visionen, wie sie etwa den 
populärwissenschaftlichen  Schriften 
Eric Drexlers entstammen. Wie er zu-
dem  hervorhob,  stellen  die  zum  Teil 
noch unabsehbaren Effekte nanotech-
nologischer  Anwendungen  eine  dezi-
dierte  Technikfolgenabschätzung  vor 
besondere methodische Probleme.  Im 
Anschluss daran beschrieb die Physike-
rin Dagmar Gerthsen  (Karlsruher  In-

Ludger Honnelder,
Dieter Sturma (Hg.)
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 Hintergrund:

Zur Rechtsnatur eines Pa-
tentanspruchs
Ein  Patent  ist  ein  gewerb-

liches  Schutzrecht,  das  dem 
Inhaber  für  einen  begrenzten 
Zeitraum  gestattet,  Anderen 
die  gewerbliche  Nutzung  des 
Patentgegenstandes  zu  unter-
sagen.  Weder  erwirbt  der  Pa-
tentinhaber  dingliche  Rechte 
an  Gegenständen,  die  mittels 
des von  ihm patentierten Ver-
fahrens  hergestellt  werden, 
noch  ist mit  der  Erteilung  ei-
nes Patents die Erlaubnis ver-
knüpft, das patentierte Verfah-
ren auch anzuwenden. So sagt 
etwa  die  Patentierung  eines 
bestimmten  Wirkstoffs  noch 
nichts  über  dessen  Zulassung 
als Arzneimittel aus.
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stitut für Technologie, KIT) Verfahren 
zur Untersuchung der möglichen Schä-
den,  die Nanoteilchen  in  biologischen 
Systemen anrichten könnten. Dabei er-
läuterte sie die für die Risikobewertung 
zentrale Bedeutung von Experimenten 
zur Messung der toxischen Wirkungen, 
die unterschiedliche quantitative Dosis-
größen  körperinvasiver  Nanopartikel 
hervorrufen. Solche Experimente sind 
aufwändig, da sie neben der Dosisgrö-
ße  nach  vielfältigen  weiteren  Parame-
tern (wie etwa der Größe und Struktur 
der  Teilchen  oder  der  Dauer  der  Ex-
position)  differenzieren  müssen.  Auf-
grund  der  Unkenntnis  intermediärer 
Wirkmechanismen (wie z. B. Teilchen-
zusammenballungen) lassen ihre Resul-
tate zudem unterschiedliche Interpreta-
tionen zu.
Über  den  rechtswissenschaftlichen 

Diskurs  zur  Nanotechnologie  infor-
mierte Hans-Georg Dederer (Universi-
tät Passau). Ebenso wie Decker beton-
te er, zu Regulierungszwecken bedürfe 
es  zunächst  einer  möglichst  exakten 
Definition  der  nanotechnologischen 
Sphäre.  Dies  sei  durch  den  Pluralis-
mus  existierender  Begriffsbildungen 
nicht  ausreichend  gewährleistet.  Für 
den  juristischen Umgang mit  der Na-
notechnologie  komme  angesichts  der 
noch ungenügenden Risikoinformation 
das Vorsorgeprinzip in Frage, das zwar 
die Forschungs- und Berufsfreiheit be-
schränke,  aber  der  Schutzpflicht  des 
Staates entspreche. Bereits vorhandene 
Regulierungsgefäße wie das Stoffrecht, 
das Produktrecht und das Umweltrecht 
könnten dabei ebenso zur Anwendung 
gelangen  wie  Normierungselemente, 
die konkreter auf  die Nanotechnologie 
zugeschnitten seien (etwa eine juristisch 
verbindliche  Definition  von  Nano-
materialien,  Kennzeichnungspflichten 
oder Positivlisten).
Einen  ergänzenden  Einblick  in  die 

politische  Reflexion  nanotechnologi-
scher  Potenziale  und  Risiken  gab Mi-
nisterialrätin  Anke  Jesse  (Bundesum-
weltministerium).  Sie  berichtete  über 
die Arbeit der von der Bundesregierung 
eingesetzten NanoKommission, die  in 
den Jahren 2008 bis 2011 Vertreter un-
terschiedlicher  gesellschaftlicher  und 
industrieller  Interessengruppen  zu  ei-
nem  Stakeholder-Dialog  zusammen-
geführt  hat.  Gegenstand  des  Dialogs 
waren vorläufige Risikoabschätzungen, 
Strategien nachhaltiger Nanotechnolo-
gie sowie Regulierungsoptionen. Trotz 
juristischer Hürden bei  der Veröffent-
lichung der Diskussionsergebnisse, der 
z.  T.  Betriebsgeheimnisse  beteiligter 
Firmen  entgegenstanden,  beschrieb 
Jesse  die  Arbeit  der  Kommission  als 
Erfolg,  nicht  zuletzt  deshalb,  weil  die 
wechselseitige  Anerkennung  der  Ge-
sprächspartner geglückt sei.
Eine  allgemeinere  philosophische 

Standortbestimmung  nahmen  Dieter 
Sturma (Universität Bonn) und Alfred 

Nordmann (TU Darmstadt) in ihren je-
weiligen Beiträgen vor. Sturma grenzte 
zunächst  die  methodische  Einstellung 
des  philosophischen Ethikers  von  der 
des  Stakeholder-Diskurse  führenden 
Interessenvertreters  ab,  um  anschlie-
ßend  im Durchgang durch  zehn The-
sen  darzulegen,  dass  die  Nanotech-
nologie  als  solche  keine  eigenständige 
ethische  Subdisziplin  erfordere.  Zwar 
handele  es  sich  bei  der Nanowelt  um 
eine spezifische Erweiterung der Wirk-
lichkeit;  zudem stelle die Nanotechnik 
aufgrund  der  epistemischen  Unzu-
gänglichkeit  ihrer  Effekte  eine  Tech-
nik des Unsichtbaren dar. Dies mache 
neue Wege beim Umgang mit Risiken 
unvermeidlich  und  lasse  insbesondere 
herkömmliche  Modi  der  Verantwor-
tungszuschreibung ungeeignet erschei-
nen. Die sich stellenden ethischen Pro-
bleme  selbst  jedoch  seien  keineswegs 
neuartig.  Ebenso  wenig  habe  die  Na-
notechnik umwälzende Konsequenzen 
für  unser  persönliches  und  kulturelles 
Selbstverständnis.  Nordmann  setzte 
diesen  ethischen  Überlegungen  einen 
stärker wissenschaftstheoretischen und 
-historischen  Standpunkt  entgegen, 
indem  er  die  grundlegenden  normati-
ven Vorverständnisse von Lebens- und 
Naturbegriffen  nachzeichnete,  die  die 
Nanowissenschaften  anleiten.  Hierzu 
zähle die Idee einer intrinsischen Plasti-
zität der materiellen Welt, die deren un-
begrenzte  technische  Gestaltung  und 
Umgestaltung  erlaube.   Diese Vorstel-
lung  laufe  auf   ein  „dematerialisiertes“ 
Verständnis  von  Materie  hinaus,  das 
das  ältere  Substanzkonzept  durch  ei-
nen Potenzbegriff  ersetze, der Materie 
wesentlich  zu  Bausteinen  technischer 
Kreationen  erkläre.  Zudem  gehe  mit 
der  Nanotechnologie  ein  erweitertes 
Raumverständnis einher, das in der Mi-
niaturisierung neue Ausbreitungsräume 
für technisches Handeln erblicke.
Die  Auswirkungen  der  Nanotech-

nologie  auf   das  Selbstverständnis  der 
menschlichen Lebensform waren auch 
Gegenstand  der  anschließenden  Po-
diumsdiskussion.  Im  Zentrum  stand 
dabei  die  Frage,  inwieweit  der  Nano-
technologie revolutionäre Züge anhaf-
ten. Zu den Ergebnissen des abschlie-
ßenden  Austauschs  zählte  neben  der 
Einschätzung, es handele sich eher um 
qualitative  Entwicklungen  als  um  ein 
revolutionäres  Geschehen  (Sturma), 
die Empfehlung, nicht einer Überschät-
zung der Gewalt technischer Beschleu-
nigung  zu  erliegen,  die  in  praktischer 
Hinsicht  unfrei  mache  (Nordmann). 
Eine  Quintessenz  der  Veranstaltung 
kann somit darin gesehen werden, dass 
die  Technologieentwicklung  selbst  ge-
nügend  Spielraum  für  kritische  Steue-
rung belässt, um jene Art des interdis-
ziplinären Diskurses praktisch sinnvoll 
erscheinen zu lassen, für den das Sym-
posium ein Exempel lieferte.
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Die Erforschung der somatischen Gentherapie und ihre 
experimentelle klinische Erprobung hat in den vergan-
genen Jahren Fortschritte, aber auch  Rückschläge erlebt 
und Schwierigkeiten deutlich werden lassen. Indes hat 
sich das Konzept der somatischen Gentherapie in ethi-
scher Hinsicht als erfolgreich erwiesen hat. Es grenzt 
jene Anwendungen aus, die weiterhin mit Vorsicht 
oder Skepsis zu betrachten sind, wie nicht krankheits-
bezogene verbessernde Eingriffe oder gentechnische 
Veränderungen, die sich auch auf die Nachkommen des 
Betroffenen auswirken, und eröffnet damit der Medi-
zin ein interessantes zusätzliches Instrumentarium 
zur Heilung von Krankheiten. Wegen der technischen 
Komplexität dieses Instruments und auch wegen der 
Verschiedenartigkeit der angezielten Krankheiten gibt 
es viele Punkte, die aus ethischer Sicht jeweils gründlich 
zu bedenken und zu klären sind. Der Konsens darüber, 
welche Punkte dies sind, ist über die Jahre des Umgangs 
mit der experimentellen Therapie stabil geblieben. 
Was differiert, sind die Antworten, die jeweils gegeben 
werden. Welche Vektoren sind risikoreicher, welche 
risikoärmer, welches Risiko lässt sich angesichts eines 
potentiellen Risikos tragen, welches nicht? Welche 
Erfahrungen mit der Gentherapie bei einer Krankheit 
lassen sich auf eine andere Krankheit übertragen? 

Die vorliegende Studie behandelt sowohl die konkreten 
Fragen, die die experimentellen Schritte der somatischen 
Gentherapie aufwerfen, als auch die ethischen Diskus-
sionen über ein denkbares gentechnisches Enhancement 
sowie mögliche Eingriffe in die Keimbahn des Menschen.
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